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AMTLICHE  

BEKANNTMACHUNGEN

Hinweis 

Das Rathaus ist am Rosenmontag, 8. Februar 
2016 und am Fasnachtsdienstag, 9. Februar 

2016 ganztägig geschlossen 
 
 

Öfentliche Bekanntmachung über das Recht 
auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Landtags-
wahl am 13. März 2016
1.  Das Wählerverzeichnis zur Wahl des Landtags von Baden-

Württemberg für die Gemeinde Malterdingen wird in der Zeit 
vom Montag, 22. Februar bis Freitag, 26. Februar 2016 wäh-
rend der allgemeinen Öfnungszeiten im Rathaus, Einwohner-
meldeamt, Zimmer 4, Hauptstr. 18, 79364 Malterdingen für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.

 Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständig-
keit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann.

 Die Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine 
Auskunftssperre nach § 51 Absatz 1 bis 4 des Bundesmelde-
gesetzes besteht, dürfen nicht eingesehen und überprüft wer-
den.

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät mög-
lich.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

2.  Wahlberechtigte, die das Wählerverzeichnis für unrichtig oder 
unvollständig halten, können während der oben genannten 
Einsichtsfrist, spätestens am 26. Februar 2016 bis 12:00 Uhr 
Uhr, beim Bürgermeisteramt Malterdingen, Rathaus, Zimmer 
4, Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder 
durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens 21. Februar 2016 eine Wahlbe-
nachrichtigung.

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-

zeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann.

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung.

4.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
49 Emmendingen durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Brief-
wahl teilnehmen.

5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag
 5.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-
  berechtigter,
 5.2  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-
  berechtigter,
 5.2.1  wenn er/sie nachweist, dass er/sie ohne sein/ihr 
  Verschulden
 -  die Antragsfrist für die Aufnahme in das Wählerverzeich-
  nis (21. Februar 2016) oder
 -  die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis 
  (26. Februar 2016) oder
 -  die Beschwerdefrist gegen die Einspruchsentscheidung 
  (zwei Tage nach Zustellung) versäumt hat,
 5.2.2 wenn sein/ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst
  nach Ablauf der in Zifer 5.2.1 genannten Fristen 
  entstanden ist,
  oder
 5.2.3  wenn sein/ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwer-
  deverfahren festgestellt und die Feststellung erst nach 
  Abschluss des Wählerverzeichnisses dem Bürgermeister 
  bekannt geworden ist.

 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 11. März 2016, 18:00 
Uhr, beim Bürgermeisteramt schriftlich, mündlich (nicht fern-
mündlich) oder elektronisch beantragt werden. Im Falle nach-
weislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahl-
raums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 
Uhr gestellt werden.

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 12. 
März 2016, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den in Zif. 5.2.1 bis 5.2.3 genannten Gründen den 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, stellen.

 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er/sie dazu 
berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

 (Fortsetzung Seite 3)
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Gemeindeverwaltung Malterdingen
Zentrale verbindet mit allen Stellen: 07644/9111-0, Fax: 07644/9111-30 

Sprechzeiten: Montag bis Freitag, 8:00 - 12:00 Uhr 
Mittwoch zusätzlich 15.30 - 18.00 Uhr)

Öfnungszeiten der Bücherei: dienstags, 16:00 - 18:30 Uhr und freitags, 14:30 - 18:30 Uhr 
Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.malterdingen.de

Bürgermeister Hartwig Bußhardt 9111-15 
 e-mail bgm@malterdingen.de 
 
Rechnungsamt, 
Friedhofsverwaltung Heiko Schuler 9111-11 
 
Steueramt Stefan Engler 9111-12 
 
Gemeindekasse Rita Wickersheim 9111-13 
 
Einwohnermeldeamt Nicole Henselmann 9111-14
Passamt 
 
Standesamt, Soziales, Barbara Rappold 9111-17 
Mitteilungsblatt 
 
Hauptamt, Bauamt, Heinz Leonhardt 9111-18 
Gewerbeamt

Liegenschaften, Birgit Dehmer 9111-19
Gutachterausschuss 
 
Bücherei Elke Fellmann 9111-21 
 
Amtsbote, Marktmeister Rüdiger Keller 9111-22 
 
Gemeindebauhof  4070 oder 
 Günter Hirsch 0172/ 282 5195 
 Bernd Ehret 0172/ 282 5196 
 
Forstverwaltung Bernhard Schultis 07641/49627 
 Fax: 07641/933174 
(telefonisch erreichbar: Donnerstag, 17:00 bis 18:00 Uhr )
e-mail:  b.schultis@landkreis-emmendingen.de

Störungsmeldungen

Stromversorgung EnBW Regional AG
Regionalzentrum Rheinhausen  0800/2838485
Wasserversorgung Malterdingen 0172/2 82 5195 
außerhalb der Dienstzeiten des Bauhofes 0160/91989352 

Gasversorgung ab sofort: 
Badenova AG & Co.KG., 
Entstörungsnummer:  0800/2767767 
 

Notruftafel

Polizei 110 
 
Polizeiposten Kenzingen 9291-0 
Kriminalkommissariat Emmendingen    07641/582200 
Feuerwehr / Rettungsdienst (Leitstelle Emmendingen) 112 
Feuerwehrkommandant Reiner Mundinger 4147 
Krankentransport 19222 
Giftnotrufzentrale 0761/2704361 
Technisches Hilfswerk (THW) 07641/2181 

Pfarrämter: 
Evangelisches Pfarramt Malterdingen 286 
Katholisches Pfarramt Hecklingen 344 

Notdienst Rechtsanwälte 
Freiburger Anwaltverein 0761/72773 

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 
Zahnärztlicher Notfalldienst 01803/222555-70 
Frauen-Notruf 07641/932555 

Mobiler Sozialer Dienst 
der AWO Kenzingen 4495 
Beratung u. Info Mo. - Fr. 08.00 - 12.00 Uhr 

Fachstelle Sucht - Beratung, Behandlung, Prävention 
Hebelstr. 27, Emmendingen  07641/9335890 
Erstsprechstunden Mi. 16.00-17.00 und Do. 11.00-12.00 Uhr 

Kirchliche Sozialstation Stephanus Teningen 
Tscheulinstr. 4 07641/96269821 
 Fax:     07641/55707 
Geschäftsleitung: Gabi Bürklin 
Plegedienstleitung: Angela Müller
Zuständige Plegekraft: Gisela Brunner, 
 Elisabeth Trepesch 
Notrufnummer: 0176/14 84 01 10 
In dringenden Notfällen sollte der diensthabende Arzt gerufen werden. 

Apothekennotdienst: 

Samstag, 6. Februar 2016
Bienenberg-Apotheke, Malterdingen, Hauptstr. 44, 07644/6677
Sonntag, 7. Februar 2016
Maria-Sand-Apotheke, Herbolzheim, Bismarckstr. 19b, 
07643/3338888 

Apothekennotdienst im Internet: www.aponet.de oder Tel.: 22833 
von jedem Handy ohne Vorwahl, Festnetz: 0800 00 22 8 33 

Tierärztlicher Sonntagsdienst: 
Samstag, 6. Februar und Sonntag, 7. Februar 2016
Tierarztpraxis Regina Kohler, Herbolzheim, Im Entennest 5, 
07643/934040 (nur Kleintiere)
Tierarztpraxis Sandra Nelle, Teningen, Im Klettenacker 6, 
07663/607790 

Impressum

Herausgeber: Gemeindeverwaltung 79364 Malterdingen 
Anzeigen können aufgegeben werden unter bgm-sekretariat@malterdingen.de. 

 Verantwortlich für den Inhalt mit Ausnahme des Anzeigenteils: Bürgermeisteramt Malterdingen 
Für sonstige Beiträge sind die jeweiligen Einsender selbst verantwortlich. 

Verantwortlich für den Anzeigenteil: Anton Stähle Druck: Primo-Verlagsdruck, 78328 Stockach-Hindelwangen, Postfach 2227,  
Telefon 07771/9317-0, Telefax 07771/931740 
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6.  Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
 -  einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
 -  einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag und
 -  einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag
  (versehen mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusen-

den ist).

Die Abholung der Unterlagen für einen anderen ist nur möglich, 
wenn die Empfangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nach-
gewiesen wird.

Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen beim Bürger-
meisteramt selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und Stelle die 
Briefwahl ausüben.

Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich den Stimm-
zettel, legt ihn in den amtlichen (blauen) Stimmzettelumschlag für 
die Briefwahl und klebt diesen zu, unterschreibt die auf dem Wahl-
schein vorgedruckte Versicherung an Eides statt zur Briefwahl unter 
Angabe von Ort und Tag, steckt den zugeklebten Stimmzettelum-
schlag und den unterschriebenen Wahlschein einzeln in den amtli-
chen (hellroten) Wahlbriefumschlag, verschließt diesen und sendet 
ihn auf dem Postwege oder auf andere Weise so rechtzeitig an die 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle, dass er spätestens 
am Wahltag (13. März 2016) bis 18:00 Uhr dort eingeht.

Die Wahlbriefe werden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform der Deutschen Post AG unent-
geltlich befördert. 

Die Wahlbriefe können auch bei der auf dem Wahlbrief angegebe-
nen Stelle abgegeben werden.

Wahlberechtigte, die nicht lesen können oder durch körperliche Be-
einträchtigung gehindert sind, ihre Stimme allein abzugeben, kön-
nen sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson 
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Diese muss dann die Ver-
sicherung an Eides statt zur Briefwahl unterzeichnen.

Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verplichtet, 
die sie durch die Hilfeleistung erlangt hat.

Malterdingen, 12. Februar 2016
Hartwig Bußhardt, Bürgermeister

 

 
 

Landratsamt Emmendingen
- untere Flurbereinigungsbehörde - 

Öfentliche Bekanntmachung 
Auforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 
vom 17.12.2015   

Durch Änderungsbeschluss 5 des Landratsamtes Emmendingen - 
untere Flurbereinigungsbehörde -, Az. 2165 B1.21, werden folgen-
de Flurstücke in das Flurbereinigungsgebiet Kenzingen-Hecklingen 
(Ortslage) einbezogen:

Von der Stadt Kenzingen, Gemarkung Hecklingen 
Flurstücke Nr. 419/9, 419/10, 1718 und 1937.   

Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, 
aber zur Beteiligung am Verfahren berechtigen, z.B. Pächter, werden 
aufgefordert, diese Rechte innerhalb von 3 Monaten beim Landrat-
samt Emmendingen - untere Flurbereinigungsbehörde -, Berliner 
Allee 3a, 79114 Freiburg anzumelden.   

Werden Rechte erst nach Ablauf der 3-Monatsfrist angemeldet oder 
nachgewiesen, so kann das Landratsamt Emmendingen - untere 
Flurbereinigungsbehörde - die bisherigen Verhandlungen und Fest-
setzungen gelten lassen. Der Inhaber eines vorbezeichneten Rechts 
muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristab-
laufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demge-
genüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes in Lauf 
gesetzt worden ist. 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröfentlicht unter 
http://lgl-bw.de unter der Rubrik Flurneuordnung.   

Vollmer VR 
 
 

Finanzamt Emmendingen  
- Geschäftsstelle - 

Sprechzeiten am Rosenmontag 

Das Finanzamt Emmendingen, einschließlich der Infozentrale, ist am 
Rosenmontag, den 08.02.2016 ganztägig für den Publikumsverkehr 
geschlossen.   

Weinmann 
Geschäftsstellenleiter 
 
 

Mitteilungen des Landratsamtes
Landratsamt Emmendingen – Landwirtschaftsamt  

 Richtige Ernährung im Säuglingsalter  

Die richtige Ernährung im Säuglingsalter ist für die Entwicklung der 
Kinder von besonderer Bedeutung. Besonders bei der Umstellung 
auf B(r)eikost kommen viele Fragen auf. Dazu bietet das Landwirt-
schaftliche Bildungszentrum Emmendingen-Hochburg einen zwei-
geteilten Kurs an. Der Kurs ist am Montag, 15. Februar 2016 von 9.30 
bis 11 Uhr und am Montag, 22. Februar 2016 von 9.30 bis 11.30 Uhr 
im Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Hochburg. Zum ersten 
Termin können die Säuglinge mitgebracht werden. Die Referentin 
ist Fachfrau für bewusste Kinderernährung, beantwortet diese und 
weitere Fragen und zeigt, wie sich Babys Breie ohne viel Mühe und 
Zeit selbst zubereiten lassen. Die Veranstaltung ist kostenlos. Die 
Lebensmittelkosten werden anteilig verrechnet. Eine Anmeldung 
ist bis zum 11. Februar 2016 erforderlich beim Landwirtschaftsamt 
Emmendingen, Telefon 07641 451 9110. 

Jahresendabrechnung 2015
Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser

Die Jahresendabrechnungen für die Verbrauchsgebühren wur-
den an die Haushalte bzw. werden in den nächsten Tagen zuge-
stellt.

Wir weisen darauf hin, dass die Gebühren zum 15. Febr. 2016 zur
Zahlung fällig sind.

Um Mahnungen zu vermeiden, wird um rechtzeitige Überwei-
sung an die Gemeindekasse Malterdingen gebeten.

Sofern Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, werden 
wir die Gebühren bei Fälligkeit abbuchen.

Des Weiteren machen wir darauf aufmerksam, dass die Gebühren 
für Wasser und Abwasser erhöht wurden.

Ab 2016

Wasser   1,83 Euro zzgl. MWSt.

Abwasser  2,46 Euro

Wir bitten um Beachtung der neuen Abschlagsbeträge.

Gemeindekasse Malterdingen

Redaktionsschlussänderung! 
In KW 6 ist bereits am Freitag, 5. Februar 2016 
um 12:00 Uhr 

Redaktionsschluss! 
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Landratsamt Emmendingen – Abfallwirtschaft  

 Müllmarken müssen bis März auf Tonne kleben 

Am letzten Januarwochenende wurden die Müllgebührenbescheide 
und die neuen Müllmarken von der Abfallwirtschaft verschickt. Die 
Müllgebühr ist bis 5. März 2016 fällig. Die orangefarbenen Müllmar-
ken waren den Müllgebührenbescheiden beigefügt. Sie müssen bis 
spätestens Anfang März auf den grauen Tonnen kleben. Für Abwei-
chungen und Reklamationen zu den Müllmarken ist ein Korrektur-
blatt beigefügt, das an die Abfallwirtschaft zurückgeschickt werden 
soll. Mieter bekommen ihre Müllmarke nicht direkt zugeschickt, 
sondern erhalten sie in den nächsten Tagen über den Grundstücks-
eigentümer, Vermieter bzw. die Hausverwaltung.  
  
 
Landratsamt Emmendingen – Kreisseniorenbüro  

Neuer Seniorenwegweiser mit vielen Informationen 

Das Seniorenbüro des Landratsamtes Emmendingen hat einen neu-
en Seniorenwegweiser erstellt. Es ist bereits die 7. Aulage der Bro-
schüre, die sich an ältere Menschen über 65 Jahre und auch deren 
Angehörige richtet. Auf über 100 Seiten enthält das Heft viele In-
formationen zu Freizeiteinrichtungen, ambulanten und stationären 
Angeboten zu Betreuung und Plege für ältere Menschen im Land-
kreis. Das Heft ist eine wichtige Informationsquelle mit vielen Adres-
sen und Tipps. Der neue Seniorenwegweiser wurde in einer Aulage 
von 5.000 Exemplaren gedruckt. Er ist kostenlos an der Infotheke des 
Landratsamtes (Container im Innenhof sowie im Haus am Festplatz) 
und in den Rathäusern erhältlich. Er kann auch im Internet unter 
www.landkreis-emmendingen.de 
  
 

Ausbildung zum Naturschutzwart 
Kooperationsprojekt von Landkreis Emmendingen und  
VHS Nördlicher Breisgau 

Wer sich über Ziele und Möglichkeiten des Naturschutzes umfas-
send informieren und sich ehrenamtlich im Naturschutz engagieren 
möchte, der ist in dieser Veranstaltungsreihe des Landratsamts Em-
mendingen und der VHS Nördlicher Breisgau genau richtig. An sechs 
Abenden und bei vier Geländeexkursionen werden die Grundlagen 
des Naturschutzes in anschaulicher und leicht verständlicher Form 
zumeist von ausgewiesenen Fachleuten des Landratsamts vorge-
stellt und erklärt. Mit dem Besuch von 7 der insgesamt 10 Veranstal-
tungen (davon mindestens 2 Exkursionen) sind für den Landkreis 
Emmendingen die Voraussetzungen für die ehrenamtliche Tätigkeit 
als Naturschutzwärtin/-wart erfüllt. Eine eventuelle Berufung zur Na-
turschutzwärtin bzw. zum Naturschutzwart kann dann auf Antrag 
durch das Landratsamt erfolgen. Die 6 Seminare inden jeweils von 
18.30 bis 21 Uhr im VHS- Haus in Emmendingen statt. Biotoptypen, 
Biotopschutz, Artenschutz (Kurs 11480, 22.02.2016), Schutzgebiete, 
Vertragsnaturschutz (Kurs 11481, 07.03.2016), Eingrife in die Natur, 
Kompensation, Ökokonto (Kurs 11482, 21.03.2016), Wald- und Forst-
wirtschaft / Jagd (Kurs 11483, 04.04.2016), Naturschutzrecht, häuige 
Konlikte (Kurs 11484, 18.04.2016), Konliktmanagement im Natur-
schutz (Kurs 11485, 02.05.2016). 

Die vier Exkursionen gehen jeweils von 9.00 bis 12.30 Uhr. Ex-
kursion Rheinwald (11486, 14.05.2016), Exkursion Kaiserstuhl 
(11487, 04.06.2016), Exkursion Emmendinger Vorgergzone (11488, 
18.06.2016), Exkursion Schwarzwald (11498, 02.07.2016). 

Eine Anmeldung ist unter Angabe der jeweiligen Kursnummer unbe-
dingt erforderlich. Anmeldung und Beratung bei der Geschäftsstelle 
der VHS Nördlicher Breisgau, 79312 Emmendingen, Am Gaswerk 3, 
telefonisch: (07641) 9225-25, per Fax: (07641) 9225-33, 
E-Mail: info@vhs-em.de, Internet www.vhs-em.de 

Anmeldung und Beratung bei der Geschäftsstelle der VHS 
Nördlicher Breisgau 

79312 Emmendingen, Am Gaswerk 3, telefonisch: (07641) 9225-25, 
per Fax: (07641) 9225-33, E-Mail: info@vhs-em.de, 
Internet www.vhs-em.de 

UNSERE 

BÜCHEREI

Bücherei Malterdingen verleiht e-Medien 
Die Gemeindebibliothek Malterdingen verleiht seit dem 1. Juli 
2015 elektronische Medien (Bücher, Hörbücher, Zeitschriften, Zei-
tungen). Dafür gehen berechtigte Leser (Jahresgebühr muss be-
zahlt sein – gilt für erwachsene Leser!) auf die Website des Onleihe-
Verbundes BIeNE  (die Begrife „Onleihe“ und „BIeNE“ googeln) 
oder auf die Internetseite der Bücherei (in blauem Kasten dem Link 
zur Onleihe folgen) oder auf die Büchereiseite der Homepage der 
Gemeinde Malterdingen (BIeNE-Logo anklicken).
Unter dem Reiter  „Mein Konto“, bei der BIeNE-On-
leihe,  indet man die Gemeindebibliothek Mal-
terdingen. Anklicken und mit Hilfe der eigenen Le-
sernummer und des Geburtsdatums einloggen. 
Dann in Ruhe unter den eBooks stöbern. 
Es gibt eBooks in den Kategorien Kinder- & Jugendbuch, Schöne 
Literatur & Unterhaltung und Sachmedien & Ratgeber. Das zum 
Ausleihen gewünschte eBook in den Warenkorb  legen und auf 
„jetzt ausleihen“ klicken. Dann kann der Download des eBooks er-
folgen. 
Auf der BIeNE-Website indet man genaue Hilfestellungen, wie das He-
runterladen von eMedien auf das eigene Lesegerät (eReader, Smart-
phone, Tablet, Labtop) gelingt. Dafür den Reiter „Hilfe“ anklicken. 
Gerne steht das Team der Bücherei den Lesern bei Fragen zur Nut-
zung der Onleihe zur Seite. 

 

JUGENDTREFF 

MALTERDINGEN

JUGENDPFLEGE 

MALTERDINGEN

 

 

 

UNSERE SCHULE 

INFORMIERT

 Theodor-Frank-Realschule Teningen 
Teningen: Am Montag, dem 22. Februar 2016, indet von 17 bis 21 
Uhr der Elternsprechtag an der Theodor-Frank-Realschule Teningen 
statt. 



MALTERDINGEN  Donnerstag, den 04. Februar 2016  Seite 5

In diesen Zeiten stehen alle Lehrerinnen und Lehrer zu kurzen Ein-
zelgesprächen zur Verfügung. Sollte sich die Notwendigkeit längerer 
Gespräche ergeben, so können Einzelsprechzeiten nach Vereinba-
rung in Anspruch genommen werden. Wir bitten alle Eltern im Inte-
resse der Kinder von dieser Kontaktmöglichkeit regen Gebrauch zu 
machen. Hier besteht die Möglichkeit, das Lern- und Arbeitsverhal-
ten zu erörtern. Es ist uns wichtig, dass der Kontakt zwischen Schü-
lern und Eltern eng ist. 

Eine große Bitte an die Eltern: 
Zeit mitbringen - entstehende Pausen zu Gesprächen untereinander 
nutzen! Für Speisen und Getränke ist gesorgt. 
 
 
 

KIRCHLICHE 

NACHRICHTEN

EVANGELISCHE  

KIRCHENGEMEINDE MALTERDINGEN

Donnerstag, 4. Feb. 
20.00 Uhr   Kirchenchorprobe 
  
Freitag, 5. Feb. 
14.00 Uhr   Windrose-Betreuungsgruppe 
20.00 Uhr   Tanzkreis 
  
Samstag, 6. Feb. 
10.00 Uhr   Konirmandentag 
  
Sonntag, 7. Feb. 
09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Vikarin G. Hartlieb) 
  
Dienstag, 9. Feb. 
09.30 Uhr   Eltern-Kind-Gruppe Krabbelbande 
20.00 Uhr   Posaunenchorprobe 
  
Mittwoch, 10. Feb.  
20.00 Uhr   Tanzkreis 
  
Donnerstag, 11. Feb. 
14.30 Uhr   Seniorennachmittag 
  
Wochenspruch 
Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet 
werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Men-
schensohn.  (Lukas 18, 31) 
  

Konirmationsjubiläum 

Am Sonntag Judika (13. März) werden die goldenen und diaman-
tenen Jubilare wieder in die Kirche einziehen, um nach 50 bzw. 60 
Jahren ihr Konirmationsversprechen zu erneuern und gemeinsam 
das Abendmahl zu feiern. 
Zu diesem Fest sind alle herzlich eingeladen, auch Personen, die vor 
50  oder 60 Jahren nicht in Malterdingen, sondern anderswo konir-
miert wurden, inzwischen aber hier zu Hause sind. 

Fühlen Sie sich angesprochen? 
Möchten Sie gerne die Jubiläumskonirmation mit feiern? 
Dann melden Sie sich bitte im Pfarramt. 

  
Tauftermine in 2016 

An den folgenden Sonntagen sind Taufen im Gottesdienst möglich: 
17.04., 8.05., 5.06. (Am Krotteneck), 24.07., 25.09., 23.10., 20.11. 

Wir bitten ca. 5 Wochen vor dem gewählten Tauftermin um Ihre 
Anmeldung im Pfarramt. 
  

KATHOLISCHE PFARRGEMEINDE 

ST. ANDREAS

Pfarrei St. Andreas Hecklingen-Malterdingen 
Tel.: 07644 344 
Mail: hecklingen@ kath-kenzingen.de 
Homepage: www.kath-kenzingen.de 
  
Freitag, 05.02.16  
Hecklingen 
18.30 Uhr Rosenkranz 
19.00 Uhr Hl. Messe 
  
Samstag, 06.02.16 
Kenzingen 
17.00 Uhr Beichtgelegenheit 
Bombach  
19.00 Uhr Hl. Messe im Ged. an Leo u. Maria Rieger / Franz Schüssele 
/ Georg u. Rosa Bender 
  
Sonntag, 07.02.16 
Hecklingen 
08.30 Uhr Hl. Messe im Ged. an die Lebenden u. Verstorbenen der SE 
Kenzingen 
10.00 Uhr Hl. Messe im Ged. an Helmut u. Edith Witt (Jahrtag) / Franz 
u. Erika Plewan geb. Mildner (Jahrtag) u. verst. Angeh. / Bruder Klaus 
Wolter ofm., Elisabeth Gertrudis Latzel, Pater Ambros Odermatt OSB, 
Hans-Peter Laube (gest.) nach der Meinung 
  
Montag, 08.02.16 und Dienstag, 09.02.16  
SE Kenzingen keine Gottesdienste  
  
Mittwoch, 10.02.16 – Aschermittwoch 
Nordweil 
11.00 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Austeilung der Asche 
besonders für Erstkommunionkinder und ihre Familien 
Kenzingen 
18.00 Uhr Hl. Messe mit Austeilung der Asche 
Bombach 
19.30 Uhr Hl. Messe mit Austeilung der Asche 
  
Donnerstag, 11.02.16  
Hecklingen 
12.20 Uhr Schülergottesdienst als hl. Messe 
  
Freitag, 12.02.16  
Hecklingen 
18.30 Uhr Rosenkranz 
19.00 Uhr Hl. Messe im Ged. an Maria Herr (2. Opfer) / Oswald Götz 
(2. Opfer) / Andreas Eschbach, Ehefrau u. Söhne Willi, Alois u. Josef 
/ Albert Hämmerle, beide Ehefrauen u. Kinder Mechthild, Gertrud, 
Julius, Brigitte u. Enkel Marcel / Alois u. Luise Burkhart u. Angeh. / die 
verst. Mitglieder des MGV Lichteneck, mitgest. v. Männergesang-
verein Lichteneck Hecklingen 
  
Erstkommunionvorbereitung 2015/16 
Die Erstkommunionvorbereitung ist in vollem Gange. Die Kinder 
trefen sich in ihren Gruppen und sind begeistert dabei. Bis jetzt ha-
ben sie ihre Gruppenkerzen gestaltet, von Menschen erfahren, die 
kleine Dinge getan und damit Großes bewirkt haben und sie haben 
sich mit ihrer eigenen Taufe beschäftigt. Die Katechetinnen machen 
gute und wertvolle Erfahrungen. 

Die nächsten gemeinsamen Termine im Februar sind: 
Aschermittwoch, 10.02.16 um 11.00 Uhr in St. Barbara Nordweil: 
Gottesdienst für alle Erstkommunionkinder und Familien mit Austei-
lung des Aschekreuzes 
Mittwoch, 24.02.16 um 20.00 Uhr Elternabend zum Thema Beichte 
und Versöhnung im kath. Gemeindehaus Kenzingen. 
Regina Eppler, Gemeindeassistentin 

  
Öfnungszeiten der Pfarrbüros über die närrische Zeit:  
Von Rosenmontag, bis Aschermittwoch bleiben alle Pfarrbüros der 
Seelsorgeeinheit geschlossen. 
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LIEBENZELLER GEMEINSCHAFT 

GEMEINSAM GLAUBEN LEBEN

Zu folgenden Veranstaltungen laden wir Sie herzlich ein: 
  
Donnerstag, 04.02.2016 
19.30 Uhr Bibelstunde 
  
Freitag, 05.02.2016 
17.00 Uhr Bubenjungschar für Jungs von 8 – 12 Jahren 
  
Samstag, 06.02.2016 
20.00 Uhr EC-Jugendbund für alle ab 16 Jahren 
  
Sonntag, 07.02.2016 
14.00 Uhr Gottesdienst 
  
Mittwoch, 10.02.2016 
15.00 Uhr Frauenstunde 
  
Kontakt: Gerhard Stein, Telefon: 07644/930656 
 

 

UNSERE VEREINE 

BERICHTEN

NARRENZUNFT KÄPPELI-BASCHI 

MALTERDINGEN

  
  

 

Liebe Malterdinger, 

wegen unserer o.g. Veranstaltungen kommt es zu folgenden ver-
kehrsrechtlichen Einschränkungen:

Narrenbaum stellen; 17.30 Uhr – 18.30 Uhr Sperrung der Haupt-
straße ab Kreuzung Fahnengasse (Metzgerei Bergmann), des 
Mönchhofs ab Ecke Fischergasse, der Hauptstraße ab Torhiesle 
und der Schmiedstraße ab Ecke L 113, jeweils bis zum Rathaus. 
Im Bereich des Rathauses besteht ein Parkverbot

Hemdglunker;19.00 – 24.00 Uhr Sperrung der Hauptstraße im Be-
reich vom Rathaus bis zum Torhiesle

Wir bitten Sie, Ihre PKW´s außerhalb von diesem Bereich 
abzustellen. 

Aufgrund des diesjährigen Hemdglunker-Umzugs kommt es zu-
dem aus Sicherheitsgründen innerhalb von Malterdingen zu wei-
teren kurzfristigen Sperrungen betrofener Straßen entlang der 
Umzugsstrecke vom Kindergarten durch die Schulstraße, Mönch-
hof, bis zum Rathaus. 
  
Wir hofen auf Ihr Verständnis und wünschen einen reibungslo-
sen Ablauf für diese Veranstaltungen. 

Malterdinger Narrenmarsch

Wenn in Malterdinge Fasnet isch
dann ist es so lustig und nett

Wenn in Malterdinge Fasnet isch
dann gehen die Narren nicht ins Bett.

Narri - Narro
Narri - Narro

des isch in hundert Johr noch genau e so.

Narri - Narro
Narri - Narro

des isch in hundert Johr noch genau e so.

Wir wollen singen und schunkeln
uns drehen die ganze Nacht im Tanz.

Bis morgens dann klingelt der Wecker
hat mancher von uns schon einen Glanz.

Narri - Narro
Narri - Narro

des isch in hundert Johr noch genau e so.

Narri - Narro
Narri - Narro

des isch in hundert Johr noch genau e so.

 Text: Dieter Kuri
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SCHÜTZENVEREIN 

MALTERDINGEN

Vorankündigung zum Scheibenschlagen / Anlieferung von  
Brennholz 

Am Samstag nach Fastnacht, den 13. Februar 2016, indet wieder das 
traditionelle Scheibenschlagen beim Schützenhaus statt. 
Für das leibliche Wohl wird wie immer bestens gesorgt werden. 
In diesem Zusammenhang sei noch einmal darauf hingewiesen, dass  
noch  Holz am Schützenhaus für das Scheiben schlagen ange liefert 
werden darf. 

Es wird gebeten, dass nur um welt  freundliches Holz angeliefert wird. 
Kunststofbeschichtetes oder mit Farbanstrich behandeltes Holz so-
wie Schnittgut und Garten abfälle dürfen nicht abgeladen werden. 
  
Des Weiteren indet 

am Freitag den 12.  Februar ab 18:00 Uhr und  
am Samstag den 13. Februar ab 9:00 Uhr 

ein Arbeitseinsatz im Schützenhaus stattindet. Es werden Arbeiten rund 
um das Schützenhaus zur Vorbereitung zum Scheibenschlagen ausge-
führt. 
  
Hierzu wird um rege Beteiligung gebeten. 
Die Vorstandschaft 
  
 

INDIACA 
MALTERDINGEN E. V.

Karlheinz Bührer (1. Vors.) Tel. 8527 Daniel Karotsch (2. Vors.) Tel. 0151 44511072
www.indiaca-malterdingen.de www.facebook.com/IndiacaMalterdingen

Einladung zum  

29. MALTERDINGER INDIA-
CA-FREIZEIT-TURNIER 
am 26. und 27. Februar 2016 

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder unser Indiaca-Freizeit-Turnier 
für Vereine, Betriebs- und Freizeitteams durchführen. Dazu möchten 
wir die Teams der letzten Jahre aber auch gerne neue Indiaca-Be-
geisterte ganz herzlich einladen. 
 

Hier die wichtigsten Informationen zum Turnier: 

Das Turnier ist ofen für Freizeitmannschaften. Es darf pro Team 
maximal 1 aktive/r Indiacaspieler/in auf dem Feld stehen. Aus dem 
Jugendbereich dürfen dies max. 2 aktive und max. 15 Jahre alte In-
diacaspieler/innen sein. Als aktiv gilt, wer in den letzten 5 Jahren als 
aktiver Spieler im Verein geführt wird. 

Die Vorrundenspiele werden dieses Jahr wieder komplett am Freitag 
26.02. ab 18.00 Uhr stattinden – es wird auf 2 Felder gespielt und 
somit ist die mind./max. Spielerzahl, die auf dem Feld stehen darf, 
auf 4 begrenzt, da das Spielfeld etwas kleiner sein wird als regulär. 
Alle Teams werden sowohl Freitagabend als auch Samstag spielen! 
Am Samstag, 27.02. beginnen wir ab 10.00 Uhr, das Endspiel ist für 
ca. 18.30 Uhr geplant. 
 

Anmeldungen an: 

Ann-Christine Limberger, Hebelstr.6, 79364 Malterdingen, E-Mail: 
a.c.1612@gmx.de; Melde schluss ist der 19. Februar 2016. Das Start-
geld  von 16.- € pro Team kann am Turniertag bezahlt werden. 
  
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und auf ein spannendes und er-
lebnisreiches Malterdinger Indiaca-Freizeit-Turnier 2016! 

---------- 
Karlheinz Bührer (1.Vors.) Tel. 8527   -   
Daniel Karotsch (2.Vors.) Tel. 6196  
www.indiaca-malterdingen.de;  
www.facebook.com/IndiacaMalterdingen 

SONSTIGE 

MITTEILUNGEN

Beratungsservice für internationale Fachkräfte 
Am Donnerstag, den 18. Februar 2016 von 15.00 bis 18.00 Uhr  
bietet das Welcome Center Freiburg- Oberrhein wieder Beratungen 
für internationale Fachkräfte und für Unternehmen im Landkreis Em-
mendingen im Haus am Festplatz des Landratsamtes Emmendin-
gen, Schwarzwaldstr. 4, Zimmer 136, 1.OG, an. 
Frau Müller des Welcome Centers informiert und berät Fachkräfte 
aus dem Ausland (EU und Nicht-EU) zu Themen wie Arbeit, Wohnen, 
Sprache, Kinderbetreuung, Anerkennung des Berufsabschlusses, Fa-
milie, Bildung, Alltag in Deutschland, Freizeit u.v.m. 
Für Unternehmen bietet das Welcome Center Information und Be-
ratung zu Rekrutierung und Integration internationaler Fachkräfte. 
Terminvereinbarungen sind auch außerhalb dieser Zeiten und im 
eigenen Unternehmen möglich. 
Anmeldung und Terminvereinbarung unter:  
Tel.: 0761-13 79 79 55 oder per Email: welcomecenter@fwtm.de 
Weitere Informationen unter: 
www.welcomecenter-freiburg-oberrhein.de 
Die Beratung ist kostenlos und indet auf Deutsch oder Englisch statt. 
 
 

Die VdK Sozialrechtsschutz gGmbH informiert:  
Die nächsten Sprechtage des Sozialrechtsreferenten Herrn Weih in-
det statt in Emmendingen  Neues Rathaus, Zi. Nr.103 
jeweils donnerstags am: 04. und 25. Februar 2016  v. 9°°–12°° Uhr. 
Vereinbaren Sie bitte einen Gesprächstermin Tel. 0761-504 49-0 

Termin in Waldkirch im Rathaus beim Marktplatz im Generationen-
büro am: Montag den, 22. Februar 2016 v.14°°-16.30 Uhr, vereinba-
ren sie bitte einen Termin: Tel. 0761/50449- 0 

Jeden Montag Sprechtage in der Geschäftsstelle Freiburg, Bertoldstr. 
44, Tel .0761 504 49-0 
  
  

Infoabend an der Gewerblichen Schule Lahr 
Gewerbliche Schule Lahr stellt sich vor 

Lahr. Beruliche Schulen bieten weit mehr als die klassische Berufs-
schule. Das breite Angebotsspektrum der Gewerblichen Schule Lahr 
zeigt sich beim Informationsabend 
am Dienstag, 16. Februar 2016 bei Vorträgen, Präsentationen und 
Besichtigungsmöglichkeiten mit individueller Beratung. Die Veran-
staltung beginnt um 18 Uhr, der Schulleiter Bernd Wiedmann gibt 
zunächst einen kurzen Gesamtüberblick über das Angebot der 
Schule. 
  
Für Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Bildungsabschluss (z.B. 
Realschulabschluss) dürften die Kurzvorträge zu den beiden Proilen 
Mechatronik und Gestaltungs- und Medientechnik des Technischen 
Gymnasiums und zu den Technischen Berufskollegs sicherlich be-
sonders interessant sein. 

Ausführlich stellen sich auch die ein- und zweijährigen Berufsfach-
schulen vor, die eine ideale Vorbereitung auf Berufe in der Metall-, 
Kfz- und Elektrotechnik sowie der Körperplege (Friseure) sind. 
Die Anmeldetage für die Vollzeitschulen sind dann von Montag, 22. 
Februar bis Mittwoch, 24. Februar. An diesen beiden Tagen ist das 
Schulsekretariat durchgehend von 7.30 bis 16:00 Uhr geöfnet. 
  
Sowohl am Informationsabend als auch an den Anmeldetagen gibt 
es die Möglichkeit, sich vor Ort für das Technische Gymnasium, das 
Technische Berufskolleg I und für das Berufskolleg Graik-Design 
über das Internet im zentralen Aufnahmeverfahren online zu bewer-
ben. 

Weitere Informationen erhalten Sie über das Schulsekretariat der 
Gewerblichen Schule Lahr, Tramplerstraße 80, unter Telefon 07821-
9046-0 oder unter www.gs-lahr.de. 
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Der BLHV-Kreisverband Emmendingen  
lädt sehr herzlich ein zu einer Mitglieder- 
Versammlung 
am Montag, 15. Februar 2016, im „Bergmattenhof“, Lörchstr. 21, 
79350 Sexau, ab 20h 
mit einem Vortrag und anschließender Diskussion zu dem Thema: 
  
Das neue Jagdrecht – was kommt auf Landwirte und Jagdge-
nossen zu ? von Michael Nödl, BLHV Freiburg, Justiziar und stellv. 
Hauptgeschäftsführer 

  
Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat ein neues Jagd- 
und Wildtiermanagement-Gesetz erlassen. Insbesondere in den 
Punkten Jagdruhe, Wildschadensersatz, Vorverfahren und Mitwir-
kung der Jagdgenossenschaft kam es zu gravierenden Verände-
rungen. Gemeinsam mit anwesenden Vertretern der Jägerschaft 
werden zum Beispiel auch die Wildschadensverhütung und andere 
Fragen aus Recht und Praxis ofen diskutiert werden können. Ergän-
zend wird von einem Experten zu den neuen Erkenntnissen hinsicht-
lich Luchs und Wolf berichtet werden. 
  
Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch und eine gute Diskussion zu 
diesen aktuellen Themen.  
  
i.A. Otmar König 
Stellv. Bezirksgeschäftsführer 
BLHV Herbolzheim 
 
 

Hecklinger Fasnet 
Fahrplan 2016 

Fasnetfridig,  05.02.2016 
20:60 Uhr   2. Wunderitz Ball im Schloßkeller 
   Motto „Helden der Jugend“ 

  
Fasnetsundig, 07.02.2016 
14:11 Uhr    großer Fasnetumzug 
   anschließend närrisches Treiben im Schloßhof 
z’obe  Schnurre im Ochse un Dorfkrug 
  

Fasnetmändig,  08.02.2016 
 8:59 Uhr   Wecke durch d’Müsiker 
13:01 Uhr   Nudlesuppe-Esse im Schloßhof 
14:11 Uhr    Kafee un Koeche im Pfarrheim 
15:01 Uhr   Kinderfasnet im Pfarrheim 
   mit dem Zirkus „Papperlapapp“ ir Jung un Alt 
z’obe  Schnurre im Ochse un Dorfkrug 
  

Fasnetzischdig,  09.02.2016 
11:11 Uhr    Männerfasnet im Ochse 
19:31 Uhr   Fasnetverbrennung 
   zum Üsklang kann man dann noch in Ochse 
   un Dorfkrug 
 

Internationales Hilfswerk
Samariterdienst: Annahme von Hilfsgütern am 6. Februar 2016 von 15:00 bis 17:00 Uhr

Sammelstelle: Ilona Keller-Heinzmann, Hauptstr. 72, Tel.: 07644/8452 oder 0173/6826197. 

En
de

 d
es

  

re
da

kt
ion

ell
en

 

Te
ils


